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Steuertipp 3/2018 

 
Wenn der Chef beleidigt wird:  
 
Wer seinen Chef beleidigt, muss mit einer Kündigung rechnen. Auf die Meinungsfrei-
heit kann sich der Arbeitnehmer dabei nicht berufen. Auch ein langjähriges Arbeits-
verhältnis verhindert die Kündigung nicht. 
 
Hintergrund 
Ein 62 Jahre alter Arbeitnehmer war über 20 Jahre bei einem kleinen familiengeführ-
ten Betrieb beschäftigt. Aus einem Wortwechsel entwickelte sich ein Streit zwischen 
dem Arbeitnehmer und den beiden Geschäftsführern. Der Arbeitnehmer warf einem 
Geschäftsführer vor, sich ihm gegenüber wie ein “Arsch” benommen zu haben. Auf 
die Worte des Arbeitnehmers: “Dann kündigt mich doch”, erwiderte der Geschäftsfüh-
rer: “Damit wir dann als soziale Arschlöcher dastehen.” Die Antwort des Arbeitneh-
mers: Dies sei die Firma doch sowieso schon. Am Abend wurde der Arbeitnehmer, der 
zunächst noch weiter gearbeitet hatte, für drei Tage von der Arbeit freigestellt. Als 
eine Entschuldigung ausblieb, erhielt der Arbeitnehmer die fristlose Kündigung. Mit 
seiner Kündigungsschutzklage wehrt sich der Arbeitnehmer gegen diese Kündigung. 
 
Entscheidung 
Das Landesarbeitsgericht hielt die außerordentliche Kündigung wegen der groben Be-
leidigung für rechtmäßig und wies die Klage ab. Die Argumente des Klägers, dass sei-
ne Äußerungen durch die Meinungsfreiheit gedeckt sind, er aus einem Affekt heraus 
gehandelt hatte und durch den Geschäftsführer provoziert worden war, ließen die 
Richter nicht gelten. 
 
Denn bei groben Beleidigungen kann sich ein Arbeitnehmer nicht auf sein Recht auf 
freie Meinungsäußerung berufen. Die Äußerungen des Geschäftsführers stellten ihrer 
Ansicht nach keine Provokationen dar. Wegen der fehlenden Entschuldigung und der 
fehlenden Einsicht des Arbeitnehmers, sich gegenüber dem Arbeitgeber falsch verhal-
ten zu haben, war einer vorherige Abmahnung hier nicht erforderlich. Auch wenn das 
Arbeitsverhältnis schon lange Jahre bestanden hatte, war es dem kleinen Familienbe-
trieb nicht zuzumuten, dieses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist fortzusetzen. 
 
 
 
 
 


